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11  Gegen Domino - die Staatsmafia
Wenn die deutsche Wiedervereinigung - oder vielleicht besser: die Wende - allein aus der Perspektive des politischen, bundesrepublikanischen Regierungsinteresses betrachtet wird, so führte erst die Einbeziehung der außenpolitischen Vorgaben und Einflüsse zu deren eigentlichen Hintergründen. Eine Vernichtung der vormaligen DDR-Wirtschaft war letztlich eine politische Forderung der der Bundesregierung „vorgesetzten“ Bevormundungsstaaten, insbesondere der USA.

Daß die Umsetzung der innenpolitischen Vorgaben hinsichtlich der vormaligen DDR-Wirtschaft nicht allein über Machenschaften der Treuhandanstalt abgewickelt wurde, sondern auch tatkräftig und im großen Stil von den bundesdeutschen Banken und Sparkassen unterstützt wurde, konnte in der Dokumentation „Gegen Domino - die Staatsmafia“ detailliert und vollständig nachgewiesen werden. Die Frage nach den Gründen, der Motivation seitens der Finanzinstitute, ist dabei unbeantwortet geblieben. 

Also weshalb inszenierte die deutsche Kreditwirtschaft den Schneider-Skandal, um in dem so erzeugten „Fahrwasser“ über flächendeckende Risikoneubewertungen die zuvor von der Treuhandanstalt privatisierten Unternehmen kredittechnisch zu liquidieren?

Die Antwort darauf ist nun so einfach, daß sie fast schon als rhetorisch bezeichnet werden muß:

Sie wurden dafür von der Bundesregierung aus Teilen des DDR-Vermögens bezahlt! 

Natürlich per Vorkasse!
Wie, das können Sie auf den folgenden Seiten, kopiert aus einem streng vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofes, selbst nachlesen. Veröffentlicht wurde dieser Bericht erstmals in der Ausgabe 3/98 in der Zeitschrift ICARUS, herausgegeben von der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde, Berlin. Neben dem Dokument ist in der gleichen Zeitschrift auch eine ausführliche Analyse enthalten.
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Zusammenfassung

Der Bundesrechnungshof hat die Abwicklung von Altkrediten der DDR
(Teil 1) und die Ubernahme von Bankgeschaften ehemaliger Kreditinstitute
der DDR durch andere Banken gepriift, soweit Unterlagen zu diesen Vor-
gangen vorhanden und zugénglich waren (Teil II).

Mit der Wahrungsunion zum 01. Juli 1990 wurden die bestehenden Alt-

kredite der DDR (rd. 177.5 Mrd. DM) in das marktwirtschaftliche Banken-
system Ubergeleitet. '

) Infolge der Umstrukturierung des Bankénsystems der DDR verlingerte sich

die Finanzierungskette fir die Altkredite. Hierdurch und durch die Anhebung
der Zinsen auf Marktniveau verteuerten sich die Kredite fiir die Endkredit-
nehmer und die &ffentliche Hand, soweit diese die Zinsleistungen zu erbrin-
gen hatte. Es ist nicht auszuschlieBen, daB durch die damit entstandenen
Belastungen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche eine wesentliche Be-
eintréchtigung des wirtschaftlichen Aufbauprozesses in den neuen Bundes-
landern verbunden war und immer noch ist. Das Bundesministerium der

~ Finanzen hat mit den MaRnahmen, die der Verteuerung der Altkredite ent-

gegenwirken soliten, nicht rechtzeitig begonnen (Teil I, Tz. 1).

Fur die Glaubigerbanken besteht im Zusammenhang mit ihren Altkreditfor- .
derungen nur ein geringes Risiko. Soweit sie diese wertberichtigt haben, er-
halten sie verzinsliche Ausgleichsforderungen gegen den Ausgleichsfonds
Wahrungsumstellung, die bis Ende 1994 vom Kreditabwicklungsfonds (Bund
und Treuhandanstalt je zur Halfte) bedient wurden und ab 1995 durch den
Erblastentilgungsfonds, d.h. vom Bund allein, verzinst und getilgt werden.
Die endgultige Hohe der Ausgleichsforderungen (geschétzt insgesamt rd.
98 Mrd. DM) und die damit verbundene Belastung des Bundes steht derzeit
noch nicht fest, da die Bewertungen von Altkreditforderungen noch bis zu
den Jahresabschliissen 1994 berichtigt werden kénnen (Teil |, Tz. 2).

Durch Zinszahlungen der Treuhandanstalt auf schon wertberichtigte Altkre-
ditforderungen einerseits und durch Zinsleistungen des Kreditabwicklungs-
fonds auf Ausgleichsforderungen andererseits erhielten die Gldubigerban-
ken zum Teil zweifach Zinsleistungen. Das zwischen dem Bundesministe-
rium der Finanzen und den Banken vereinbarte Verrechnungsverfahren lie
zu, daB den Banken zeitweise Mittel von mehreren Milliarden DM aus
~doppelten Zinszahlungen“ zur Verflgung standen (Teil I, Tz. 3).
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Nach dem derzeitigen Stand der Abwicklung der Altkredite in den vier Be-
reichen Unternehmen, Landwirtschaft, Wohnungswirtschaft und geseli-
schaftliche Einrichtungen zeichnet sich ab, dafl der {iberwiegende Teil der
Altschulden letztlich wieder vom Bund tibernommen wird (Teil |, Tz. 4).

Westdeutsche Banken erlangten infolge der Vereinbarungen mit ehemaligen
Banken der DDR erhebliche Wettbewerbsvorteile gegentiber anderen Mitbe-
werbern, indem ihnen der Zugang zu Filialen und Kundenstamm der DDR-
Banken noch vor der Vereinigung erméglicht wurde. Diese Vereinbarungen
mit Bindungen und weitergehenden Verpflichtungen fiir die Rechtsnachfol-
ger der DDR-Banken wurden im wesentlichen noch wihrend der Eigen-

staatlichkeit der DDR und damit in deren Verantwortung getroffen (Teil I,
Tzn. 1 bis 5).

Bei der Ermittlung von Kaufpreisen fur Anteile an DDR-Banken wurde unter-
schiedlich und zum Teil nicht nachvoliziehbar verfahren. Die besonderen
Umsténde zum Z\’éitpunkt der Kaufpreisverhandlungen, insbesondere die
vorherigen Vereinbarungen der DDR-Banken, die Ungewi3heiten tiber die
Geschéftsgrundlage und der Zeitdruck, erschwerten zwar die Verhandlungs-

" positionen von Treuhandanstalt und dem Bundesministerium der Finanzen.

Dennoch erscheinen die Verkaufserlése sehr niedrig. Vertragliche Nachver-
handlungsklauselin oder sonstige Korrekturmdaglichkeiten waren in den mei-
sten Fallen nicht vorgesehen (Teil Il, Tzn. 1.3, 2, 3, 4 und 5).

Die Ungewifheiten tiber Art und Umfang der Leistungen, die die mit der
Abwicklung von Altkrediten beauftrag\tentBanken zu erbringen hatten, fihr-
ten dazu, daB sich das Leistungs-/Gegenleistungsverhéltnis im Rahmen der
Geschiftsbesorgungsvertrige unausgewogen und im Ergebnis letztlich zum
Nachteil des Bundes gestaltete, indem die Geschéftsbesorgungsbanken zu
hohe Entgelte erhielten (Teil I, Tzn. 1.2 und 4).

Bei der VerduBerung von Bankgeschaften wurden Altkredite von der Ge-
nossenschaftsbank Berlin in Hbhe von rd. 15,5 Mrd. DM an die Deutsche
Genossenschaftsbank und von der Berliner Stadtbank AG in Héhe von rd.
11,5 Mrd. DM an die Berliner Bank AG iibertragen. Zwar sind bei der Uber-
tragung der Forderungen auch die enlsbrechenden Passiva Ubergegangen,
die Ubernahme des betrichtlichen und durch Ausgleichsforderungen ge-
sicherten Geschéftsvolumen ist jedoch bei der Kaufpreisermittlung nicht be-
rcksichtigt worden (Teil Il, Tzn. 2 und 3).
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